
UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG Sitz 63801 Kleinostheim/Main • Registergericht Aschaffenburg HRA 835 • USt-ID: DE132070459 
Persönlich haftende Gesellschafterin ist die UNION TANK Eckstein GmbH mit Sitz in 63801 Kleinostheim/Main
Registergericht Aschaffenburg HRB 129 • Geschäftsführer: Carsten Bettermann  
Bankverbindung: Commerzbank AG, Aschaffenburg • IBAN: DE74 7958 0090158 7882 00 • BIC: DRESDEFF795

Neukundenantrag 

1. Wählen Sie Ihr Produktpaket *

	  Paket 2 

Zusatzleistungen Sie haben die Möglichkeit, Ihr Produktpaket durch Zusatzleistungen zu ergänzen (Preise entnehmen Sie bitte der beiliegenden Tarifliste)

 �Papierabrechnung  
OHNE Einzelpostennachweis

 �Papierabrechnung  
MIT Einzelpostennachweis

 �Elektronische  
Führerscheinkontrolle

 �Eine (weitere)  
Stammtankstelle

3. Bedarfsangaben
Anzahl  
benötigter Tankkarten *�

Geschätzter Kraftstoffverbrauch  
pro Monat in Liter *�

2. Firmenangaben (Diese Angaben entsprechen der Rechnungsadresse)

Firma (inkl. Rechtsform) *

Straße & Hausnummer *

PLZ & Stadt (in DE) *

Handelsregister Ort 	  HR-Nr. �

Umsatzsteuer ID

4. Angaben Ansprechpartner

Titel

Vorname & Name *

Funktion

E-Mail *

Telefonnummer *	    Mobil

7. Bankdaten & Rechtliches

IBAN *

BIC *

Kontoinhaber *

Kreditinstitut *

Hiermit erteilen wir unserer vorgenannten Hausbank sowie bereits im Voraus sämtlichen weiteren Banken,  
zu welchen wir derzeit oder künftig eine Geschäftsverbindung unterhalten, Vollmacht, für die Dauer unserer 
Geschäftsverbindung mit UTA, Auskunftsanfragen der Hausbank der UTA zu beantworten.

Der Antragssteller bestätigt mit seiner Unterschrift, dass UTA ihm die Informationen nach Artikel 13 Datenschutzgrundverordnung zur 
Verfügung gestellt hat. Die aktuelle Version der Informationspflichten ist unter www.uta.com/datenschutzbestimmungen jederzeit 
verfügbar. 

Durch Angabe meiner E-Mail-Adresse und Telefonnummer erkläre ich mich damit einverstanden, dass die UNION TANK Eckstein 
GmbH & Co. KG mir regelmäßig Informationen zu Ihrem Produktsortiment zuschicken darf. Meine Einwilligung kann ich jederzeit 
gegenüber der UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG schriftlich widerrufen.

Für den exklusiven Internetbereich gelten die Nutzungsbedingungen, 
wie sie unter www.uta.com abrufbar sind. 

Ferner gelten die beiliegenden AGB sowie die beiliegenden Tarifbedingungen.

Ort / Datum * Firmenstempel / Rechtsverbindliche Unterschrift *

* 
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UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
Heinrich-Eckstein-Str. 1 • D - 63801 Kleinostheim / Main
T +49 6027 509-230 • F +49 6027 509-77 230
cars@uta.com • cars.uta.com

für PKW und Nutzfahrzeuge ≤ 3,5 t

5. �Auswahl Stammtankstelle(n) &
Kartenbestellung

Sie erhalten von uns Ihre persönlichen Login-
Daten zu unserem Online Exklusivbereich nach 
Prüfung Ihrer Unterlagen. Dort können Sie 
einfach und bequem Ihre Stammtankstelle(n) 
auswählen sowie Ihre Servicekarten bestellen.

6. Fuhrparkangaben
Gesamtanzahl PKW *

Gesamtanzahl  
Nutzfahrzeuge ≤ 3,5 t *�

Unser Fuhrpark fährt *

 Europaweit	  Deutschlandweit 

Wir nutzen eine Hoftankstelle *

 Ja 	  Nein

Wir sind in folgender Branche tätig *

Bisherige Abwicklung *	

 EC-Karte  Kreditkarte	
 Tankkarte	  Bargeld  Andere

http://www.uta.com/datenschutzbestimmungen
http://www.uta.com
http://cars.uta.com
mailto:cars@uta.com


Paket 1

Basistarife

Nachlass auf Diesel: Pro getanktem Liter.

An allen Total- und JET-Stationen 3,50 €-Cent
brutto

An allen übrigen Tankstellen mit UTA 
Akzeptanz (markenunabhängig, gilt nicht 
an Aral, Shell & Supermarkt-Tankstellen)

1,50 €-Cent
brutto

Außerhalb Deutschlands ×

Nachlass auf Benzin: Pro getanktem Liter.

An allen Total- und JET-Stationen 1,50 €-Cent
brutto

An allen übrigen Tankstellen mit UTA 
Akzeptanz (markenunabhängig, gilt nicht 
an Aral, Shell & Supermarkt-Tankstellen)

1,00 €-Cent
brutto

Außerhalb Deutschlands ×
Nachlass auf Fahrzeugwäschen & -zubehör an Akzeptanzstellen in Deutschland: Auf den getätigten Umsatz. 5%

Nachlass auf Reifenkauf bis zu 47%

Kartengebühr: Pro Monat und ausgegebener Karte. 1,50 €

Tankungen: Auf den getätigten Umsatz. Dies gilt auch
für alternative Kraftstoffe wie LFG, LPG, H2, AdBlue ...

Innerhalb Deutschlands gebührenfrei

Außerhalb Deutschlands 2,5 %

Zahlungsziel: Ab Rechnungsstellung.
Reparaturen in Daimler Werkstätten 20 Tage

Alle anderen Services 10 Tage

Gebührenpflichtige Leistungen
Fahrzeugservices: Fahrzeugwäschen; Bezug von Fahrzeugzubehör
(Motoröl, Scheibenwischer, etc.); Reifen- & Fahrzeug-Service (bspw. 
Scheibenreparatur, Ölwechsel); Mietwagen-Service;  
Daimler Werkstatt Service; Fähr-, Tunnel- & Brücken-Service; Park-Ser-
vice. Jeweils auf den getätigten Umsatz.

Außerhalb Deutschlands 2,5 %

Maut-Service: Begleichung europäischer Mautgebühren mit der UTA Karte (bspw. österreichische Vignette).
Für die komfortable Abwicklung mittels Mautgerät (zB in Frankreich oder Italien) fallen zusätzliche Gebühren an.  
Auf den getätigten Umsatz.

2,5 %

Hinzubuchbare Leistungen

Elektronische Führerscheinkontrolle.

Einmalige Registrierungsgebühr
pro Fahrer/Barcode 5,00 €

Monatliche Prüfgebühr  
pro Fahrer/Barcode 1,25 €

Papierabrechnung: Pro Abrechnung.
Ohne Einzelpostennachweis 2,50 €

Mit Einzelpostennachweis 4,90 €

Verwaltungsgebühren
Kartenaktion: Bestellung, Limitierung, Änderung, Sperre, Ersatz.
Pro Vorgang.

Per Telefon, E-Mail oder Fax 4,95 €

Selbstständige Kartenverwaltung online gebührenfrei

Beleg-/Rechnungskopie: Pro Vorgang. 7,95 €

Lastschriftretoure: Pro Vorgang. 24,95 €

PIN-Brief Duplikat: Pro Vorgang. 2,95 €

Kostenlose Leistungen
• Einrichtung Kundenkonto
• e-Rechnung
• Online-Fuhrparkauswertungen & Verbrauchsanalysen
• UTA Stationsfinder & App
• Digitale Abrechnungsdaten: Download der abgerechneten Transaktionen für detailliertere Fuhrpark-Auswertungen.
• Fuhrparkmanagement-Software UTA Fahr & Spar® (Basis-Modul)

Tarifliste

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG - Heinrich-Eckstein-Str. 1 - 63801 Kleinostheim / Germany - T / +49 6027 509-230 - cars@uta.com - cars.uta.com

Soweit nicht anders angegeben, erfolgt die Berechnung der Gebühren zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer unter Zugrundelegung der jeweils gültigen allgemeinen Geschäftsbedingungen der UTA. 
Bezugswert der prozentualen Gebühren ist der getätigte Umsatz zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Abrechnung aller bezogenen Leistungen erfolgt in Euro. Für Umrechnungen von 
Fremdwährungen in Euro wird ein Kursaufschlag in Höhe von 4,7 % erhoben. Die Gebühren gelten bis auf Widerruf. Unterschreitet der Nettoserviceaufschlag einer Transaktion die Grenze von 0,80 €, 
wird stattdessen ein pauschaler Nettoserviceaufschlag von 0,80 € berechnet. Dies gilt nicht für gebührenfreie Leistungen.

Empfehlung für ländliche Abdeckung



Paket 2

Basistarife

Nachlass auf Diesel: Pro getanktem Liter. 

Absoluter Nachlass auf Diesel an 5 frei 
wählbaren Stammtankstellen in Deutsch-
land

2,50 €-Cent
brutto

An allen übrigen Tankstellen mit UTA 
Akzeptanz (markenunabhängig, gilt nicht 
an Supermarkt-Tankstellen)

1,00 €-Cent
brutto

Außerhalb Deutschlands ×

Nachlass auf Benzin: Pro getanktem Liter.

Absoluter Nachlass auf Benzin an 5 frei 
wählbaren Stammtankstellen in Deutsch-
land

1,50 €-Cent
brutto

An allen übrigen Tankstellen mit UTA 
Akzeptanz (markenunabhängig, gilt nicht 
an Supermarkt-Tankstellen)

1,00 €-Cent
brutto

Außerhalb Deutschlands ×
Nachlass auf Fahrzeugwäschen & -zubehör an Akzeptanzstellen in Deutschland: Auf den getätigten Umsatz. 5%

Nachlass auf Reifenkauf bis zu 47%

Kartengebühr: Pro Monat und ausgegebener Karte. 1,50 €

Tankungen: Auf den getätigten Umsatz. Dies gilt auch
für alternative Kraftstoffe wie LFG, LPG, H2, AdBlue ...

Innerhalb Deutschlands gebührenfrei

Außerhalb Deutschlands 2,5 %

Zahlungsziel: Ab Rechnungsstellung.
Reparaturen in Daimler Werkstätten 20 Tage

Alle anderen Services 10 Tage

Gebührenpflichtige Leistungen
Fahrzeugservices: Fahrzeugwäschen; Bezug von Fahrzeugzubehör
(Motoröl, Scheibenwischer, etc.); Reifen- & Fahrzeug-Service (bspw. 
Scheibenreparatur, Ölwechsel); Mietwagen-Service;  
Daimler Werkstatt Service; Fähr-, Tunnel- & Brücken-Service; Park-Ser-
vice. Jeweils auf den getätigten Umsatz.

Außerhalb Deutschlands 2,5 %

Maut-Service: Begleichung europäischer Mautgebühren mit der UTA Karte (bspw. österreichische Vignette).
Für die komfortable Abwicklung mittels Mautgerät (zB in Frankreich oder Italien) fallen zusätzliche Gebühren an.  
Auf den getätigten Umsatz.

2,5 %

Hinzubuchbare Leistungen

Elektronische Führerscheinkontrolle.

Einmalige Registrierungsgebühr
pro Fahrer/Barcode 5,00 €

Monatliche Prüfgebühr  
pro Fahrer/Barcode 1,25 €

Papierabrechnung: Pro Abrechnung.
Ohne Einzelpostennachweis 2,50 €

Mit Einzelpostennachweis 4,90 €

Verwaltungsgebühren
Kartenaktion: Bestellung, Limitierung, Änderung, Sperre, Ersatz.
Pro Vorgang.

Per Telefon, E-Mail oder Fax 4,95 €

Selbstständige Kartenverwaltung online gebührenfrei

Beleg-/Rechnungskopie: Pro Vorgang. 7,95 €

Lastschriftretoure: Pro Vorgang. 24,95 €

PIN-Brief Duplikat: Pro Vorgang. 2,95 €

Kostenlose Leistungen
• Einrichtung Kundenkonto
• e-Rechnung
• Online-Fuhrparkauswertungen & Verbrauchsanalysen
• UTA Stationsfinder & App
• Digitale Abrechnungsdaten: Download der abgerechneten Transaktionen für detailliertere Fuhrpark-Auswertungen.
• Fuhrparkmanagement-Software UTA Fahr & Spar® (Basis-Modul)

Tarifliste

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG - Heinrich-Eckstein-Str. 1 - 63801 Kleinostheim / Germany - T / +49 6027 509-230 - cars@uta.com - cars.uta.com

Soweit nicht anders angegeben, erfolgt die Berechnung der Gebühren zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer unter Zugrundelegung der jeweils gültigen allgemeinen Geschäftsbedingungen der UTA. 
Bezugswert der prozentualen Gebühren ist der getätigte Umsatz zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Abrechnung aller bezogenen Leistungen erfolgt in Euro. Für Umrechnungen von 
Fremdwährungen in Euro wird ein Kursaufschlag in Höhe von 4,7 % erhoben. Die Gebühren gelten bis auf Widerruf. Unterschreitet der Nettoserviceaufschlag einer Transaktion die Grenze von 0,80 €, 
wird stattdessen ein pauschaler Nettoserviceaufschlag von 0,80 € berechnet. Dies gilt nicht für gebührenfreie Leistungen.

Empfehlung für städtische Abdeckung



.
1. Begründung der Geschäftsbeziehung

Der  Vertragsantrag  des  Kunden  gilt  ab  Eingang  einer  schriftlichen  Annahmeerklärung  oder  des
Vertragsgegenstandes (z.B. Servicekarte, UTA MultiBox® etc.) beim Antragsteller als angenommen.

.
2. Servicekarten

Generell unterscheidet UTA zwischen zwei verschiedenen Arten von Servicekarten:
. a) Full  Service  Cards  und  Service  Cards  für  die  jeweils  der  PIN­Code  zur Autorisierung  von  Leistungen

benötigt wird.
. b) Service Cards für die kein PIN­Code zur Autorisierung von Leistungen benötigt wird.
. Vorgenannte  UTA­Servicekarten  (nachfolgend  SK  bezeichnet)  berechtigen  den  Kunden  und  seine

Beauftragten  im  Akzeptanzstellen­Netz  der  UTA­Servicepartner,  je  nach  Leistungsstufe  der  SK,
unterschiedliche fahrzeugbezogene Waren und Dienstleistungen zu beziehen. Die Leistungsstufe der SK  ist
der Servicekarten­Empfangsbestätigung zu entnehmen.

.
3. Mautboxen

Für von UTA herausgegebene Mautboxen (z.B. UTA MultiBox®) gelten die Regelungen zu den SK analog.
.

4. Lieferungen und Leistungen
. a) Lieferungen  und  Leistungen  von  UTA  an  den  UTA­Kunden  erfolgen  grundsätzlich  im  Namen  und  für

Rechnung von UTA
aufgrund entsprechender Verträge zwischen UTA und den UTA­Servicepartnern. Mit der Verwendung der
SK an den von UTA anerkannten Akzeptanzstellen weist  sich der UTA­Kunde als direkter Stellvertreter
von  UTA  aus  und  erhält  als  Nachweis  für  den  Bezug  der  Lieferung  oder  Leistung  einen  nicht  für
Steuerzwecke geeigneten Lieferschein.

. b) In Ausnahmefällen,  in  welchen  sich  dies mit  UTA­Servicepartnern  nicht  oder  nur  teilweise  vereinbaren
lässt, vermittelt UTA deren Leistungsangebot und erbringt die Gegenleistung im Auftrag des UTA­Kunden.
UTA erwirbt Ansprüche auf Vorschuss und Aufwendungsersatz gegenüber dem UTA Kunden.

. c) Letzteres gilt insbesondere bei der Begleichung von staatlich erhobenen Mautgebühren wie z.B. auf dem
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Hier beauftragt der UTA­Kunde UTA, in seinem Namen und für
seine Rechnung die von ihm geschuldeten Gebühren an den Betreiber der Maut abzuführen.

. d) Soweit  für  die  Nutzungsrechte  von  Einrichtungen  der  Verkehrsinfrastruktur  (Maut­)  Entgelte  erhoben
werden, verschafft UTA dem UTA­Kunden diese grundstücksbezogenen Nutzungsrechte.

.
5. Ordnungsgemäße Rechnungsstellung und Entgelte

UTA  stellt  die  von  UTA­Kunden  bezogenen  Lieferungen  und  Leistungen  unter  Ausweis  der  gesetzlich
geschuldeten  Umsatzsteuern  grundsätzlich  halbmonatlich  in  Rechnung.  Basis  für  die  Berechnung  der
Entgelte  sind  grundsätzlich  die  am  Transaktionstage  gültigen  Tankstellenpreise,  die  Listenpreise  der
jeweiligen Markengesellschaften bzw. die überregionalen Listenpreise, die Preise der Servicepartner und die
festgesetzte Maut. UTA fakturiert grundsätzlich in der im Serviceland gültigen Währung, wovon die vereinbarte
Zahlungswährung abweichen kann.

. UTA  erhebt  Serviceaufschläge  und  Gebühren   gemäß  der  jeweils  hierfür  gültigen  Liste.  Diese   Liste  der
Serviceaufschläge und Gebühren wird dem Kunden bei Aufnahme der Geschäftsverbindung sowie  jederzeit
auf Anforderung hin übermittelt.

.
6. Karte und PIN­Code

. a) Der  Kunde  erhält  auf Antrag  eine  SK.  Separat  zur  SK  wird  dem  Kunden  der  PIN­Code  (=persönliche
Identifikationsnummer) für die SK gemäß Ziffer 2 a mitgeteilt. 
Der Kunde ist verpflichtet, den PIN­Code geheim zu halten, getrennt von der SK aufzubewahren, ihn nur
von  ihm  zur  Benutzung  der  SK  ermächtigten  Personen  mitzuteilen  und  diesen  Personen  auch  die
Geheimhaltungsverpflichtung  aufzuerlegen.  Der  PIN­Code  darf  insbesondere  nicht  auf  der  SK  notiert
werden.

. b) Die SK bleibt Eigentum von UTA, ist nicht übertragbar, sorgfältig aufzubewahren und vor dem Zugriff von
unbefugten  Dritten  zu  schützen.  Insbesondere  ist  die  Verwahrung  der  SK  in  einem  unbeaufsichtigten
Fahrzeug nicht erlaubt.

. c) Die  SK  darf  nicht  an  ein  anderes  Unternehmen  (z.B.  Subunternehmer  oder  Konzerngesellschaft)  zur
Nutzung ausgehändigt werden.

.
7. Kartensperre, Kündigung und Herausgabe

. a) UTA kann jederzeit die Benutzung der SK untersagen, die Geschäftsbeziehung beenden oder die SK bei
den Servicepartnern sperren.
Der Kunde wird vor Vollzug einer dieser Maßnahmen innerhalb einer angemessenen Frist benachrichtigt. 
Der Kunde kann die Geschäftsbeziehung jederzeit beenden und die SK zurückgeben.

. b) Nach  Untersagung  der  Nutzung,  Beendigung  der  Geschäftsbeziehung  und/oder  Sperre  ist  die  SK
unverzüglich an UTA zurückzugeben oder auf Verlangen von UTA zu vernichten. Die SK ist ebenfalls vom
Kunden  herauszugeben,  wenn  sich  das  Kennzeichen  des  Fahrzeuges  ändert  bzw.  das  Fahrzeug
stillgelegt oder verkauft worden ist oder sich der Firmenname des Kunden ändert.

. c) Liegt  ein  wichtiger  Grund  vor,  können  die  Maßnahmen nach  Ziffer  7  a  und  7  b  auch  ohne  vorherige
Benachrichtigung erfolgen.
Wichtiger Grund in diesem Sinne ist insbesondere,
­ bei dringendem Verdacht der missbräuchlichen Verwendung der SK durch Dritte,
­ die Nichtzahlung trotz Fälligkeit und Erstmahnung,
­ der Widerruf des Abbuchungsauftrags bzw. des SEPA­Lastschriftmandates,
­ der Antrag eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden,
­ die  Verschlechterung  der  Vermögensverhältnisse  des  Kunden  (dies  gilt  auch,  wenn  sich  die
Vermögensverhältnisse des Kunden erheblich zu verschlechtern drohen).

.
8. Kartenverlust und Haftung des Kunden

. a) Diebstahl, Verlust oder sonstiges Abhandenkommen 
Diebstahl,  Verlust  oder  sonstiges  Abhandenkommen  der  SK  ist,  unabhängig  von  einer  telefonischen
Vorabmitteilung,  UTA  unverzüglich  schriftlich,  per  Telefax  oder  unter  dem  Exklusivzugang  über
www.uta.com zu melden unter Angabe der Kunden­ und SK­Nummer, des Fahrzeugkennzeichens, Land,
Ort,  Zeit  und  Art  des  Kartenverlustes.  Dies  gilt  entsprechend,  wenn  Unbefugte  Kenntnis  von  dem
PIN­Code erlangt haben oder der begründete Verdacht hierzu besteht, und zwar mit der Maßgabe, dass
die entsprechende SK gegen Austausch einer neuen SK mit neuem PIN­Code zurückzugeben  ist. Eine
gesperrte SK muss der Kunde, falls er diese wieder findet, unverzüglich an UTA zurückschicken, oder auf
Verlangen von UTA vernichten.
Im  Falle  von  missbräuchlichen  Transaktionen  oder  bei  Diebstahl  der  SK  ist  der  Kunde  verpflichtet,
Strafanzeige zu erstatten.

. b) Haftung 
Die  Haftung  des  Kunden  endet  nach  Eingang  der  telefonischen  Meldung  ,  sofern  der  Kunde  diese
Meldung  gemäß Ziffer  8 a  unverzüglich  bestätigt.  Die  Meldung  gemäß  8  a  hat  an  die
UTA­Hauptverwaltung oder an eine der UTA­Niederlassungen zu erfolgen. 

Der Kunde haftet auch über den Zeitpunkt des Eingangs der Meldung hinaus, wenn der Verlust bzw. der
Missbrauch  der  SK  aus  seinem  Verantwortungsbereich  stammt.  Insbesondere  wenn  er  seine  Pflichten
aus Ziffer 6 a und 6 b verletzt oder die SK nicht sorgfältig aufbewahrt oder infolge vorsätzlicher oder grob
fahrlässiger  Verletzung  seiner  Verpflichtungen  aus  diesem  Vertrag  zu  dem  Missbrauch  der  SK
beigetragen  hat.  Unter  missbräuchlicher  Nutzung  im  vorstehenden  Sinne  sind  auch  Transaktionen  zu
verstehen, die mit einer gefälschten SK vorgenommen werden.

.
9. Zahlungspflicht des Kunden, Eigentumsvorbehalt und Sicherheiten

. a) Die Zahlungsverpflichtung  des Kunden entsteht mit  der Abnahme der Waren, Dienstleistungen und  der
entgeltpflichtigen  Nutzung  einer  Vekehrsinfrastruktur.  Dies  gilt  auch,  wenn  mit  der  UTA  Diesel  Card
sonstige Waren/Dienstleistungen  bezogen werden. Bis  zur  vollständigen Bezahlung  bleibt  die  gelieferte
Ware  im  Eigentum  von  UTA.  Verzug  tritt  ohne  weitere  Mahnung  nach  Ablauf  des  vereinbarten
Zahlungsziels ein. Bei Zahlungsverzug, Nichteinlösung von Lastschriften, Scheck­ oder Wechselprotesten
wird  die  Gesamtforderung  fällig  und  ist  für  die  Dauer  des  Verzuges  mit  9  Prozentpunkten  über  dem
Basiszinssatz  zu  verzinsen.  Die  Geltendmachung  eines  weiteren  Verzugsschadens  ist  nicht
ausgeschlossen.  Diesbezüglich  bleibt  dem  Kunden  der  Nachweis  eines  geringeren  Schadens
vorbehalten.

. b) UTA ist berechtigt, vom Kunden angemessene Sicherheiten zu verlangen.

. c) Abweichend von § 267 BGB kann UTA die Leistung eines Dritten auch dann ablehnen, wenn der Kunde
der Leistung des Dritten nicht widerspricht.

.
10. SEPA­Lastschriftenmandat

Soweit  keine  andere  Vereinbarung  getroffen  wurde,  erfolgen  Zahlungen  im Wege  der  SEPA­Lastschriften.
UTA  übermittelt  dem  Kunden  spätestens  einen  Bankarbeitstag  vor  der  jeweiligen  Lastschrift  eine
Vorabankündigung.

.
11. Rechnungsprüfung und Beanstandung

Die  auf  Lieferscheinen  der  UTA­Servicepartner  quittierten,  ebenso  die  mittels  SK  elektronisch  registrierten
Tankungen/Dienstleistungen  (auch  Maut/Warenbezüge) gelten  als  empfangen.  Der  Kunde  hat  die
UTA­Rechnungen  unverzüglich  zu  prüfen  und  spätestens  innerhalb  von  2 Monaten  ab  Rechnungsdatum
schriftlich unter Angabe aller in der Rechnung beanstandeten Daten und der vollständigen Begründung seiner
Beanstandung  schriftlich  oder  per  Telefax  anzuzeigen,  andernfalls  ist  jede  Beanstandung  ausgeschlossen
und  der  Rechnungssaldo  gilt  als  gebilligt,  es  sei  denn,  die  Rechnungsprüfung  ist  ohne  Verschulden  des
Kunden unmöglich gewesen.

. Auf diese Rechtsfolge weist UTA in ihren Rechnungen gesondert hin. Die Zahlungspflicht und ­frist wird durch
eine solche Anzeige nicht gehemmt.

.
12. Gewährleistung, Haftungsumfang und Schadensersatz

. a) Reklamationen  wegen  der  Qualität  und/oder  Quantität  der  Lieferungen  und  Leistungen  sind  bei
erkennbaren Mängeln unverzüglich  längstens  innerhalb von 24 Stunden nach der Übernahme/Abnahme
der  Lieferungen  und  Leistungen,  bei  nicht  erkennbaren  Mängeln  innerhalb  von  24  Stunden  nach
Entdeckung des Mangels,  sowohl gegenüber UTA als auch binnen der gleichen Fristen  im Namen von
UTA  bei  dem  UTA­Servicepartner  schriftlich  anzuzeigen.  Anderenfalls  gelten  die
Lieferungen/Dienstleistungen als genehmigt.

. b) Ein  Lieferzwang  von  UTA  besteht  nicht.  UTA­Servicepartner  sind  berechtigt,  jedoch  nicht  verpflichtet,
Leistungen  zu  erbringen. Bei  höherer  Gewalt,  Nichtbelieferung  durch  Vorlieferanten,  sonstigen
unvorhergesehenen  Ereignissen  und  Änderungen  des  Netzes  der  Servicepartner,  die  die  Lieferung
unmöglich machen oder erschweren, kann UTA nicht haftbar gemacht werden.

. c) Rückzahlungen  von  Guthaben  bei  Prepaid­Produkten,  die  unter  Einsatz  der  SK  erworben  wurden,
erfolgen unmittelbar in der UTA­Abrechnung oder durch den Herausgeber der Produkte auf das Konto das
bei Erwerb des jeweiligen Produkts angegeben wird. Für die Angabe der zutreffenden Kontoverbindung ist
in diesem Fall der Kunde verantwortlich. Für fehlerhafte Überweisungen haftet UTA nicht

. d) UTA  schuldet  Schadensersatz  nur  bei  Vorsatz  oder  grober  Fahrlässigkeit.  Die  Haftung  ist  nicht
ausgeschlossen für Körperschäden.

.
13. Mitteilungen

Der  Kunde  ist  verpflichtet,  Änderungen  der  Adresse  und  seiner  Rechtsverhältnisse  UTA  unverzüglich
bekanntzugeben.

. Verstößt der Kunde trotz entsprechender Abmahnung gegen die AGB, kommt er insbesondere trotz Mahnung
mit  Zahlungen  in  Verzug  und  sperrt  UTA  daraufhin  die  SK,  so  kann  UTA  alle  Servicepartner  hiervon  auf
Kosten des Kunden benachrichtigen.

.
14. Datenschutz

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfolgt gemäß gesetzlicher Vorgaben zum
Datenschutz. Die aktuellen Datenschutzbestimmungen der UTA werden auf Anforderung des Kunden
übermittelt und sind unter www.uta.com/datenschutzbestimmungen veröffentlicht.

.
15. Aufrechnung und Zurückbehaltung

Gegen die Ansprüche der UTA kann der Kunde mit etwaigen eigenen Ansprüchen nur dann aufrechnen, wenn
seine Gegenforderung unbestritten  oder  rechtskräftig  festgestellt  ist;  dies  gilt  auch  für  die Geltendmachung
von Zurückbehaltungsrechten.

.
16. Nebenabreden

Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
.

17. Änderungen der Geschäftsbedingungen
Über  Änderungen  der  UTA­AGB  wird  der  Kunde   unterrichtet.  Mit  Nutzung  der  SK  nach  Zugang  der
Änderungsmitteilung,  erkennt  der  Kunde  die  Neufassung  der  AGB  an. Hierauf  wird  UTA  in  den
Änderungsmitteilungen hinweisen.

.
18. Übertragung von Rechten und Pflichten

UTA ist berechtigt, ihre Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf die Mercedes ServiceCard GmbH & Co.
KG, Mainparkstraße 2, 63801 Kleinostheim, zu übertragen.

.
19. Rechtswahl

Es  findet  das Recht  des  Staates Anwendung,  vor  dessen Gerichten eine  prozessuale Auseinandersetzung
erfolgt. Die Geltung des CISG ist ausgeschlossen.

.
20. Gerichtsstand

Gerichtsstand  für  alle  Streitigkeiten  aus  der  Geschäftsverbindung  ­  auch  nach  deren  Beendigung ­  ist  für
beide Parteien Aschaffenburg.

.
21. Salvatorische Klausel

Sollte  eine Bestimmung  dieser AGB unwirksam  sein,  so  bleibt  die Wirksamkeit  der  übrigen Bestimmungen
unberührt.

Die UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in 63801 Kleinostheim, Registergericht Aschaffenburg HRA 835.
Persönlich haftende Gesellschafterin ist die UNION TANK Eckstein GmbH mit Sitz in 63801 Kleinostheim, Registergericht Aschaffenburg HRB 129.
Geschäftsführer: Carsten Bettermann

01.01.2020 UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
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